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Untersuchungsbericht 
Die Untersuchung wurde mit der Darstellung der Fakten, d.h. ohne Analyse und 

Schlussfolgerung, abgeschlossen. 

Identifikation 

Art des Ereignisses: Unfall  

Datum:  20.09.2020  

Ort:  Kulmbach 

  

Luftfahrzeug: Flugzeug 

Hersteller: Amateurbau 

Muster: Pitts S-1S 

  

Personenschaden: Pilot tödlich verletzt 

Sachschaden: Luftfahrzeug zerstört 

Drittschaden: Flurschaden 

  

Aktenzeichen: BFU20-0816-CX 

Kurzdarstellung 

Bei der Durchführung von mehreren Kunstflugfiguren geriet das Flugzeug in eine un-

kontrollierte Fluglage und prallte auf den Boden.   
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Sachverhalt 

Ereignisse und Flugverlauf 

Am 20.09.2020 um 15:36 Uhr1 startete der Pilot mit seiner Pitts S-1S am Flugplatz 

Kulmbach.  

Laut den Angaben mehrerer Zeugen und den vorliegenden Videoaufzeichnungen 

führte der Pilot mehrere Kunstflugfiguren durch. Ein Zeuge berichtete, dass das Flug-

zeug mehrere Rollen flog. Danach sei er kurz abgelenkt gewesen. Als er wieder zum 

Flugzeug blickte, sah er, dass es in einer trudelartigen Bewegung ohne Motorgeräusch 

aus einer Höhe von ca. 700 bis 800 m gegen 16:02 Uhr zu Boden stürzte. Den Aufprall 

habe er nicht beobachten können.   

Der Pilot wurde bei dem Aufprall tödlich verletzt, das Flugzeug zerstört. 

Angaben zu Personen 

Der 47-jährige Pilot war im Besitz einer Privatpilotenlizenz PPL(A), erstmalig ausge-

stellt am 05.12.2017 nach den Regeln der Europäischen Union. Der Umfang der Li-

zenz erstreckte sich auf die folgenden Berechtigungen: 

SEP (Single Engine Piston) (land), PIC, gültig bis zum 31.12.2021 

VFR night, unbefristet gültig 

Zusätzlich war er im Besitz einer von der Federal Aviation Administration, USA, am 

14.06.2019 ausgestellten Pilotenlizenz, die auf seiner europäischen Lizenz basierte 

und deren Umfang auf die Rechte in seiner europäischen Lizenz begrenzt war. 

Eine Kunstflugberechtigung und entsprechende Schulung lagen nicht vor. 

Sein flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis Klasse 2 war ohne Einschränkungen bis 

zum 02.05.2021 gültig. 

Laut seinem Flugbuch verfügte der Pilot bis zum Unfalltag über eine Gesamtflugerfah-

rung von 94:30 Stunden auf Motorflugzeugen, davon ca. 38:20 Stunden auf dem Mus-

ter Pitts. 

                                            
1  Alle angegebenen Zeiten, soweit nicht anders bezeichnet,  

entsprechen Ortszeit 
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Zusätzlich besaß er eine Lizenz als Luftsportgeräteführer und verfügte auf diesen über 

eine Flugerfahrung von ca. 2 010 Stunden. 

Angaben zum Luftfahrzeug 

Bei dem Flugzeug Pitts S-1S handelte es sich um einen einmotorigen Doppeldecker 

mit festem Fahrwerk in Spornradanordnung. Es besaß einen Rumpf aus Stahlrohr und 

Tragflächen aus Holz und war mit einem Kolbentriebwerk und einem festen 2-Blatt-

Propeller ausgestattet. Der Amateurbau wurde am 26.08.1993 fertiggestellt und hatte 

zum Unfallzeitpunkt eine Betriebszeit von 769 Stunden und 28 Minuten. 

Das Flugzeug wurde von Curtis Pitts für den Kunstflug entwickelt. 

In den technischen Unterlagen wurde ein handgeschriebener Wägebericht gefunden, 

der mit dem Datum 21.03.2007 versehen und handschriftlich unterschrieben war, je-

doch keine weiteren Angaben über den Ersteller enthielt.  

Die höchstzulässige Abflugmasse betrug laut Flughandbuch 522 kg. Bei dieser Masse 

erstreckte sich die Lage des zulässigen Schwerpunktbereichs von 165,2 bis 167,9 cm. 

Dabei befand sich die Bezugsebene 165,2 cm vor der Unterflügelvorderkante. 

Laut dem Flughandbuch befand sich der Pilotensitz hinter dem Schwerpunkt (Center 

of Gravity, CG). Die BFU führte eine Massen- und Schwerpunktberechnung mit den 

folgenden Werten aus dem Flughandbuch, dem Wägebericht und dem Obduktionser-

gebnis durch: 

 Leermasse 379,09 kg (Hebelarm 152,50 cm), nach Annahme errechnete Rest-

kraftstoffmenge zum Unfallzeitpunkt 27,35 l, 19,69 kg (Hebelarm 151,38 cm), 

Pilot mit Fallschirm 116,0 kg (Hebelarm 232,41 cm), Gepäck hinter dem Piloten 

0,00 kg (Hebelarm 288,19 cm). 

 Daraus ergab sich eine Gesamtmasse von 514,78 kg (Gesamtmoment 

87.751,76, Moment = Masse x Hebelarm) und eine Lage des Schwerpunktes 

(CG) bei 170,46 cm zum Unfallzeitpunkt (CG = Gesamtmoment / Gesamt-

masse). 

Die Kraftstoffbehälter hatten laut dem Flughandbuch ein Fassungsvermögen von ins-

gesamt 75,5 l. Davon waren 72 l im Normalbetrieb ausfliegbar. Das Flughandbuch 

empfahl, Kunstflug nicht in geringen Höhen (Low Altitude Aerobatics) durchzuführen, 

wenn der Füllstand weniger als ein Viertel des Tanks beträgt. 
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Laut der Auskunft eines erfahrenen Kunstflugpiloten beträgt der Kraftstoffverbrauch 

auf dem Muster Pitts S-1S während des Kunstfluges ca. ein Liter pro Minute. Bei Füll-

ständen von weniger als ein Viertel des Tanks kann es zu einem Stillstand des Trieb-

werks kommen. 

Das Typenschild des Motors (O-360) stimmte nicht mit dem verbauten Motor (IO-360) 

überein. Unterlagen über einen eventuellen Umbau des Motors lagen der BFU nicht 

vor.  

Das Luftfahrzeug war in den USA zum Verkehr zugelassen. 

Im Flugzeug befand sich ein FLARM-Gerät. 

Meteorologische Informationen 

Nach Angaben von Zeugen herrschten am Flugplatz Kulmbach zum Unfallzeitpunkt 

Sichtflugwetterbedingungen mit Sichten von mehr als 10 km und keine Bewölkung. 

Diese Wetterbedingungen wurden durch die vorhandenen Videoaufzeichnungen be-

stätigt. 

Funkverkehr 

Laut der Auskunft der zuständigen Flugsicherungsorganisation war der Pilot zu keinem 

Zeitpunkt in Kontakt mit einem Flugsicherungsdienst. Eine Kunstflugbox war nicht ak-

tiviert. 

Der Sprechfunkverkehr am Flugplatz Kulmbach wurde nicht aufgezeichnet. Laut der 

Auskunft der Flugleitung gab es nach dem Start in Kulmbach keinen Funksprechver-

kehr mit dem Piloten. 

Angaben zum Flugplatz 

Der Verkehrslandeplatz Kulmbach (EDQK) befindet sich nördlich der Stadt Kulmbach 

auf einer Höhe von 506 m AMSL. 

Er hatte eine Asphaltbahn mit einer Länge von 719 m und einer Breite von 30 m in der 

Ausrichtung 085°/265° (09/27). 
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Flugdatenaufzeichnung 

Der Flugweg wurde von den Radaranlagen der zuständigen Flugsicherungsorganisa-

tion aufgezeichnet. Diese Daten standen der BFU zur Auswertung zur Verfügung. Ab 

13:42:58 UTC (15:42:58 Uhr) enthielten die aufgezeichneten Daten keine Höheninfor-

mation. 

Im aufgefundenen FLARM-Gerät des Luftfahrzeuges befand sich keine Speicherkarte.  

Unfallstelle und Feststellungen am Luftfahrzeug 

Die Unfallstelle befand sich auf einer Wiese, ca. 5,4 km nördlich der Landebahn des 

Verkehrslandeplatzes Kulmbach. Der Bereich der Unfallstelle und die nähere Umge-

bung waren eben und für eine Notlandung geeignet. 

Die Absturzstelle zeigte eine kompakte Lage der Trümmerteile. Die Aufprallspuren zei-

gen, dass das Flugzeug mit einer Längsneigung von ca. 70 bis 80° auf dem Boden 

aufgeschlagen war. Auf dem Ziffernblatt des Fahrtmessers befand sich eine Schlag-

markierung bei ca. 150 mph. 

Der verstorbene Pilot befand sich angeschnallt im Cockpit. 

Die zum Unfallzeitpunkt tatsächlich vorhandene Kraftstoffmenge konnte nicht ermittelt 

werden, da die Kraftstoffbehälter beim Aufprall aufgeplatzt waren. In der Kraftstoffver-

teilerspinne befand sich kein Kraftstoff. Die Zuleitung zur Verteilerspinne enthielt eben-

falls keinen Kraftstoff. Vor dem Abflug in Kulmbach wurden laut Tankbeleg 37,21 l 

Kraftstoff getankt. Um die Kraftstoffmenge zum Unfallzeitpunkt näherungsweise zu er-

mitteln, wurde auf Basis der Eintragungen der letzten Flüge im Flugbuch und im Bord-

buch, sowie der vorhandenen Tanknachweise, die Kraftstoffmenge errechnet. Dabei 

wurde nach der Betankung am 21.06.2020 ein voller Haupttank angenommen. Der 

Betankung am 21.06.2020 folgten 3 weitere. Unter Berücksichtigung der Verbrauchs-

daten laut Flughandbuch und des jeweiligen Flugprofils der einzelnen Flüge, wurde für 

den Unfallzeitpunkt eine Restkraftstoffmenge von 27,35 l errechnet.   

Die Funktion der mechanischen und elektrischen Kraftstoffpumpen konnte unfallbe-

dingt nicht mehr nachvollzogen werden. 

Die beiden Slick Zündmagnete der Serien 4250 und 4300 waren funktionsfähig.  

Die Zündkerzen wiesen ein rehbraunes (normales) Verbrennungsbild auf. 
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Die Propellerblätter waren nach hinten verbogen und wiesen keine schraubenförmigen 

Verdrehungen auf (Abb. 1). 

Alle Anschlüsse der Steuerelemente waren regelrecht, die Funktion nachvollziehbar. 

Die vor dem Flug laut Zeugenaussagen durch den Piloten gewechselte Batterie befand 

sich sicher in ihrer Halterung. 

 

Medizinische und pathologische Angaben 

Laut den Angaben der Polizei wurden bei der Obduktion des Piloten keine Hinweise 

auf für den Unfall relevante Vorerkrankungen festgestellt. Der Tod des Piloten war auf 

ein unfallbedingtes Polytrauma zurückzuführen. 

 

Abb. 1: Wrack nach der Bergung Quelle: BFU 
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Brand 

Es gab keinen Brand. 

Überlebensaspekte 

Der vorhandene Rettungsfallschirm wurde für einen Notausstieg nicht genutzt. 

Zusätzliche Informationen 

Gemäß FCL.800 dürfen Piloten von Flugzeugen nur dann Kunstflüge durchführen, 

wenn sie im Besitz einer Kunstflugberechtigung in der entsprechenden Luftfahrzeug-

kategorie sind. Der Erwerb einer Kunstflugberechtigung erfordert einen entsprechen-

den Ausbildungslehrgang bei einer ATO oder DTO. Dieser Lehrgang beinhaltet theo-

retischen Unterricht und eine praktische Flugausbildung im Kunstflug von mindestens 

5 Stunden oder 20 Flügen. 

Jedes Luftfahrzeug muss innerhalb der zulässigen Grenzen des Betriebsbereichs be-

trieben werden. 

 

Untersuchungsführer:  Pfefferl 

Mitwirkung: Blau 

Untersuchung vor Ort: Huber, Leupold 

Braunschweig, 31.10.2022 
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Die Untersuchung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)  

Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Okto-

ber 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störun-

gen in der Zivilluftfahrt und dem Gesetz über die Untersuchung von Unfällen 

und Störungen beim Betrieb ziviler Luftfahrzeuge (Flugunfall-Untersu-

chungs-Gesetz - FlUUG) vom 26. August 1998 durchgeführt.  

Danach ist das alleinige Ziel der Untersuchung die Verhütung künftiger Un-

fälle und Störungen. Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Ver-

schuldens, der Haftung oder von Ansprüchen. 
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